
Befreiung von Studiengebühren an folgenden Universätitäten und Hochschulen in NRW

Hochschulen
Studien-
beiträge

Partnerhochschule 
des Spitzensports

Sonderregeln 
für A,B,C- Kader 

Athlet/innen
falls 

Sonderregelung Art Regelungstext    (Stand Feb.07)
FH Aachen ja ja ja 100% per Antrag

Die FH Aachen hat festgelegt, dass "Studierende Angehörige 
der A-, B- und C-Kader der nordrhein-westfälischen Olympia-
Stützpunkte [...] auf Antrag von der Beitragspflicht für ein oder 
mehrere Semester befreit werden" können.

RWTH Aachen ja ja ja 50% per Antrag
Studierenden, die Angehörige der A-, B- und C-Kader der 
nordrhein-westfälischen Olympiastützpunkte sind, wird auf 
Antrag eine Ermäßigung von der Beitragspflicht gemäß § 1 
Abs. 1 in Höhe der Hälfte des vollen Studienbeitrages pro 
Semester bei Vorlage der entsprechenden Bescheinigungen 
gewährt. Die Antragsfrist endet zum jeweiligen Semesterbeginn.

FH Bielefeld ja nein nein
Uni Bielefeld ja ja nein    
Uni Bochum ja ja ja 100% per Antrag Studierende Angehörige der A-, B-, C-Kader der nordrhein-

westfälischen Olympiastützpunkte können auf Antrag von der 
Beitragspflicht befreit werden.

FH Bochum Ja nein nein
Uni Bonn ja nein nein
FH Bonn-Rhein-Sieg Ja nein
FH Dortmund ja ja ja 100% per Antrag, 

halbe 
Regelstudienzeit

§ 3 Beitragsbefreiung von der Beitragspflicht nach § 2 Abs. 1 
kann auf Antrag eine Befreiung gewährt werden für: 3. 
studierende Angehörige der A-, B- C-Kader der nordrhein- 
westfälischen Olympiastützpunkte im Umfang von maximal der 
halben Regelstudienzeit des Studiengangs in Höhe des vollen 
Studienbeitrags. 

Uni Dortmund ja ja ja 100% per Antrag, bis 
zu 4 Semester

Studierende Angehörige der nordrhein-westfälischen 
Olympiastützpunkte können während ihrer Zugehörigkeit zum A-
, B-, C-Kader auf Antrag bis zu 4 Semester von der 
Beitragspflicht befreit werden.

Uni Duisburg-Essen ja nein nein Bem.: Noch keine Vertragshochschule "Partner des 
Spitzensports". Vorliegender Vertragstext schließt 
Sonderregelungen aber aus. 

Uni Düsseldorf ja nein nein

FH Düsseldorf nein nein nein

Infos: Laufbahnberater OSP Köln unter www.osp-koeln.de Stand : Februar 2007



Befrieuung von Studiengebühren an folgenden Universätitäten und Hochschulen in NRW

Hochschulen
Studien-
beiträge

Partnerhochschule 
des Spitzensports

Sonderregeln 
für A,B,C- Kader 

Athlet/innen
falls 

Sonderregelung Art Regelungstext  (Stand Feb.07)
FH Gelsenkirchen Ja nein ja 100%% per Antrag Für Angehörige der A-, B- und C-Kader der nordrhein-

westfälischen Olympiastützpunkte kann eine Befreiung oder 
Ermäßigung auf Antrag gewährt werden.
Als Nachweis ist eine entsprechende Bestätigung des 
betreffenden nordrhein-westfälischen Olympiastützpunktes 
vorzulegen. Aus diesem muss die Zugehörigkeit zum Kader für 
das beantragte Semester hervorgehen.

Fernuni Hagen nein
BiTS Iserlohn Studien-

entgelte
ja nein nur Stipendien Als Nachweis ist eine entsprechende Bestätigung des 

betreffenden nordrhein-westfälischen Olympiastützpunktes 
vorzulegen. Aus diesem muss die Zugehörigkeit zum Kader für 
das beantragte Semester hervorgehen.

DSHS Köln ja ja ja 100% für die Dauer 
der Kaderzu-
gehörigkeit      
per Antrag

Eine Befreiung in Höhe des vollen Studienbeitrags wird
Studierenden, die sich in einem Studium zu einem ersten
berufsqualifizierenden Abschluss oder in einem Studium eines
konsekutiven Masterstudiengangs befinden, auf Antrag und
gegen Nachweis gewährt für Studierende, die Spitzensport
betreiben in olympischen Sportarten oder des Deutschen
Olympischen Sportbundes für die Dauer der
Zugehörigkeit 

Uni Köln ja nein nein
FH  Köln ja ja 100% per Antrag

Eine Befreiung oder Ermäßigung von der Beitragspflicht wird 
auf Antrag gewährt für: 
Studierende, die als Spitzensportler einem A-, B- oder C-Kader 
der nordrhein-westfälischen Olympiastützpunkte angehören.

Uni Münster nein ja empfohlen bei 
Einführung

FH Münster ja nein ja 100,00% per Antrag Studierende, die dem A-, B- oder C-Kader der
nordrhein-westfälischen Olympiastützpunkte
angehören.
Die Befreiung ist nur während des Studiums bis
zu einem ersten berufsqualifizierenden
Abschluss sowie für das Studium eines konsekutiven
Masterstudienganges möglich.
Einzureichende Unterlagen: - Bescheinigung über die 
Zugehörigkeit zum o. g. Kader (Original oder beglaubigte Kopie) 
Die Befreiung wird für 2 Semester gewährt,
dann ist ein neuer Antrag zu stellen.

Infos: Laufbahnberater OSP Köln unter www.osp-koeln.de Stand : Februar 2007



Befrieuung von Studiengebühren an folgenden Universätitäten und Hochschulen in NRW

Hochschulen
Studien-
beiträge

Partnerhochschule 
des Spitzensports

Sonderregeln 
für A,B,C- Kader 

Athlet/innen
falls 

Sonderregelung Art Regelungstext  (Stand Feb.07)
FH Niederrhein Ja Nein Ja 100,00% per Antrag, 

max. 2 Sem.

Studierende Angehörige der A , B  und C Kader der 
nordrhein-westfälischen Olympia-Stützpunkte können auf 
Antrag von der Beitragspflicht nach § 2 Abs. 1 befreit 
werden, höchstens jedoch für zwei Semester. Der Antrag 
auf Gewährung einer Befreiung oder Ermäßigung ist beim 
Studierendenbüro spätestens zum Beginn des Semesters 
zu stellen, für das eine Befreiung oder Ermäßigung 
begehrt wird; Eine Befreiung oder Ermäßigung wird 
maximal für die ununterbrochene Dauer von zwei 
Semestern ausgesprochen.

Uni Paderborn ja ja ja 50% per Antrag Für die Fallgestaltung im Sinne des § 2 Abs. 2 RVO-StBAG 
(Angehörige der A-, B- und C-Kader der nordrhein-
westfälischen Olympiastützpunkte) wird auf Antrag eine 
Ermäßigung in Höhe der Hälfte des Beitrags gewährt. Zum 
Zeitpunkt der Antragstellugn gilt § 3 Abs. 2 RVO-StBAG 
entsprechend.

Uni Siegen ja nein nein

Uni Wuppertal ja ja ja 100% per Antrag, bis 
zu 4 Semester

Studierende Angehörige der A-, B-, C-Kader der nordrhein-
westfälischen Olympiastützpunkte können auf Antrag von der 
Beitragspflicht für höchstens 4 Semester befreit werden.

Infos: Laufbahnberater OSP Köln unter www.osp-koeln.de Stand : Februar 2007


